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50/03 Personen- und Güterbeförderung 

Text 

Haltestellenzeichen 

§ 34. (1) Die Haltestellen sind durch ein von beiden Seiten les- und erkennbares Haltestellenzeichen 
sowie eine Haltestellenbezeichnung kenntlich zu machen. 

(2) Neben der Haltestellenbezeichnung können außer der Bezeichnung des Berechtigungsinhabers 
auch eine Haltestellennummer und zusätzliche Hinweise auf Verbünde, deren Zonen sowie auf die 
Bedienung durch Rufbusse oder Anrufsammeltaxis angebracht werden. Die zusätzlichen Hinweise dürfen 
nicht größer sein als die Haltestellenbezeichnung. 

(3) Die Haltestellenzeichen sind gut sichtbar quer zur Fahrtrichtung anzubringen. Die Entfernung des 
Haltestellenzeichens vom Rande der Fahrbahn hat mindestens 0,30 m, die Höhe des unteren Randes der 
Zeichen über dem Erdboden 2,40 m zu betragen. 

(4) Der Unternehmer hat nach Erlöschen der Berechtigung sowie an aufgelassenen Haltestellen die 
Haltestellenzeichen zu entfernen, oder sie bei vorübergehender Betriebseinstellung als ungültig zu 
kennzeichnen. 
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